
Sabıne Demel

Wohin tführt der Weg des ZdK?

„Partner ın Kırche un! Gesellschaft“ versteht sıch das Zentralkomuitee der
deutschen Katholiken ZdK) heute selbst}. Und seıne Beziehung ZUTF: kırchlichen
Autorität hat CS 1n die Formel gekleidet: „Selbständig, aber nNn1e den Wıllen der
Bischöfe“2. Sowohl das Selbstverständnıiıs W1e€ auch die Verhältnisbestimmung ZUui%

kırchlichen Autorität der Bischöte 1St VO jeher ein heikles Thema SCWESCH un
wırd CS ohl auch bleiben.

Aktuelle Beispiele dafür sınd FA E eınen die derzeıtige Diskussion ber eıne Er-
klärung des Gesprächskreises Juden un: Chrısten beım ZdK?}; der VO der 1eNnt-
schen Bischotskonferenz vorgeworten wırd, da{fß S1E „theologische Defizite“ auf-
welse un: „geeı1gnet (1St), der talschen Auffassung Vorschub leisten, als könne
der Gesprächskreıs autorıtatıv un: MmMI1t kirchlicher Verbindlichkeit eın theologi-
sches Thema behandeln, dessen Klärung dem kırchlichen Amt vorbehalten ISt  «4
während VO Seıten des ZdK die theologische Dıgnität der Erklärung herausgestellt
un sowohl der Vorwurf zurückgewıesen wırd, da{fß sıch der Gesprächskreıs kır-
chenamtlıche Autorität anmaße, als auch die gelegentlıch kundgetane Erwartung,
das TakK habe sıch nıcht kırchlichen un theologischen Themen außern,
deren Klärung dem kırchlichen Lehramt vorbehalten sEe1°.

Zum anderen 1STt autf den Fklat hinzuweısen, da{ß die Deutschen Bischofskon-
terenz AIn VOT der bevorstehenden W.ahl durch die Vollversammlung des ZdK
angekündigt hat, da{fß S1Ce die ın den Statuten vorgesehene Bestätigung der Wahl e1-
1Cs bestimmten Kandıidaten Z Präsıdenten des ZAK nıcht erteılen wiırd, ohne
datür einen Grund nennenS6®©.

Hıer drängen sıch die Fragen auf Wo verlauten die Grenzlinıien der legıtiımen ‚Ayı-
Oonomıe des ZakK un die der notwendigen Abhängigkeıt VO der Deutschen
Bischofskonterenz? FEın Blick aut die Geschichte des ZaAK VO  — selinen Anfängen bıs
heute 1St dafür sehr autfschlußreich. In ıhr liegen die Liınıen der anstehenden Ant-
OrTien bereıts VOIL,.

Die Entstehung als Zusammenschlu der katholischen Vereıine 185458

Kaum WTr das Vereinigungsrecht 1545 1n Deutschland als freies Bürgerrecht PIO-
klamıert, NnNuLzten auch Katholiken un Katholikinnen (Laien un: Priester) dieses
„weltliche“ Recht, sıch gemeınsamen Aufgaben 1m Dienst der Sendung
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der Kırche zusammenzuschließen. Noch 1m selben Jahr wurde 1ın Maınz der „ Pius:
vereın für relig1öse Freiheit“ 1Ns Leben gerufen, der bınnen Wochen eine Art Ket-
tengründung solcher Pıusvereıine JuUCr durch Zanz Deutschland ach sıch ZOS
Hauptanliegen dieser Pıusvereıne WAar CS; die katholische Kırche VOT wiıllkürlichen
Eıngriffen des Staates schützen un: sıch zugleich ür die geistliche un sıttliıche
Bıldung des Volkes engagıeren SOWI1e soz1ale Mißstände anzugehen’”.

Dem katholischen Eınheitsprinzip entsprechend traten sıch ebentfalls och 1m
selben Jahr 18548 alle örtlichen un regionalen Pıusvereine SOWI1e alle weıteren VO
Katholiken un: Katholikinnen gegründeten Vereıine 1n Maınz eıner natıonalen
(General-) Versammlung der (katholischen) Vereıiıne Deutschlands AaUS heutiger
Sıcht 1St S1Ce als „Erster Katholikentag“ bewerten un: vereinıgten sıch eiınem
einzıgen oroßen Zusammenschlufß LLaIinenNns „Katholischer Vereıin Deutschlands“
der als Träger der künftigen Generalversammlungen tungieren sollteß.

Dıie Vereinsbezeichnung „katholisch“ W dl als Gegenpol „politisch“ gewählt
worden. Denn Anlıegen des Vereıins W ar CS nıcht, sıch mıiıt dem S un parte1-
polıtıschen Geschäft auseinanderzusetzen, sondern die polıtischen Grundsatz-
entscheidungen hınsıchtlich des Verhältnisses VO  — Staat un (katholischer) Kirche
kritisch begleiten und 1MmM Sınn des katholischen Glaubens beeinflussen.
Gleichzeitig wurde der kirchlichen Autorität gyegenüber explızıt (schriftlich) VOCI-

sıchert, da{ß 111a dıe Vereinstätigkeıit keinestalls autf Bereiche erstrecken wolle, die
der kırchlichen Hierarchie vorbehalten sınd Deshalb konnte auch eiıne deutsche
Bıschofskonferenz, dıe ebentalls 1n diesem ereignisreichen Jahr 1848 erstmals t_
fand, dieser Vereins-Inıtiatıve VO Katholiken und Katholikinnen problemlos
stiımmen?.

Zur Vorbereitung der regelmäßig stattfindenden Generalversammlungen b7zw.
Katholikentage un: DA Durchführung ihrer Beschlüsse wurde 1868 eın „Zentral-
komitee“ gewäahlt!®, das als „GESter Katholikenrat autf natıonaler Ebene“ bezeichnet
werden kann!!. Damuıt WTr 700 Jahre ach den EerSten Vereinsgründungen eıne Struk-
turreform VOTSCHOMMIM worden, durch dıe der eine oxrofßse Katholische Vereıiın
Deutschlands bzw. der Zusammenschlufß der verschıiedenen Vereıine als Dachver-
band durch die Einrichtung des SOgENANNLEN „Zentralkomitees“ erganzt wurde.
Um die Verbindung den einzelnen Vereinen vewährleisten, sollten 1n diesem
Zentralkomitee VO  u jedem Vereıin bıs Tel Mitglieder vertreten se1n.

Aus kırchenrechtlicher Sıcht ware SCWESCH, da{fß mı1t dem Erscheinen
des eine Anpassung des ZdK 1n Struktur und/oder omenklatur das
1U erstmals kırchlich normıierte Vereinsrecht CO 684—775 CEIC/1917)D
NnNenNn wırd Nach den Kategorıen dieses kırchlichen Gesetzhuchs W ar das ZdK als
eın nıchtkirchlicher, aber hatholischer Vereıin einzustuften: nıchtkirchlich, da selıne
Vereinsgründung keıine törmliche Errichtung oder Biıllizung der zuständigen kırch-
liıchen Autorität aufweıisen kann, katholisch, da CS kırchliche Ziele verfolgt. 1ne
Anpassung dıe kırchenrechtlichen Vereinsvorgaben blieb 1aber yanzlıch au  d
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Zu eıner NCUCIL, un ZW aar grundlegenden Strukturveränderung kam CS dagegen
1m Gefolge des Nationalsozialiısmus. Da während der Herrschaft des National-
soz1alısmus eıne öffentliche Wıirksamkeit des Zentralkomitees unmöglıch WAal,
mu{fsten mehr der wenıger zwangsläutfig andere Formen entstehen, für die An-
lıegen der katholischen Kırche 1mM öffentlichen Leben einzutreten. Die tehlende
vereinsmäfßige Anbindung für e1In solches Engagement VO  aD Katholiken un: Katho-
lıkinnen mufite kompensiert werden. S1e wurde kompensiert durch die ecu«€6E

Anbindung die Pftarreien und Diözesen als Sammelpunkte der verschıedenen
Tätıgkeiten.

Die Bildung VO Diözesankomitees un! die Diskussion
ber ıhre Integration se1it 1945

Nach dem Ende des /weıten Weltkriegs un: dem Untergang des Natıionalsoz1alıs-
mu{fte 1n Deutschland das gemeınsam ausgeübte Engagement der Katholiken

un Katholikinnen TICUu gestaltet werden. Eınen EiISTGN wichtigen Schritt auf diesem
Weg stellt dıie Gründung VO  . SOZCNANNLTLEN Katholikenausschüssen auf Pfarr-; 1JDe:
kanats- un: Stadtebene SOWI1e deren Einbindung auf Diözesanebene 1n eın Diöze-
sankomuıtee dar.

Beide Einrichtungen, sowohl dıe Katholikenausschüsse W1€e die Diözesankomi-
teOS: haben ıhren rsprung in spontanen Zusamrnenschlüssen VO  — Katholiken un:
Katholikinnen (Laıen un:! Klerikern) 1m Erzbistum Köln, die VO damalıgen Köl-
161 Kardınal Josef Frings gutgeheißen un: gefördert wurden:

S6) kam 1n der 1Ö07zese Köln schon unmıttelbar nach 1945 ZUr Überlegung, eın IDIISE
zesankomuıtee bılden, 1ın dem alle treien Inıtıatıyven der Laienarbeit ın der 10zese-
mengefafßt werden sollten. Neben den katholischen Verbänden un: Vereiınen 1M Erzbistum
öln sollten auch die bereits 1946 gegründeten Katholikenausschüsse der Stidte vertirefen

se1IN.Sabine Demel  Zu einer neuen, und zwar grundlegenden Strukturveränderung kam es dagegen  ım Gefolge des Nationalsozialismus. Da während der Herrschaft des National-  sozialismus eine Öffentliche Wirksamkeit des Zentralkomitees unmöglich war,  mußten mehr oder weniger zwangsläufig andere Formen entstehen, für die An-  liegen der katholischen Kirche im öffentlichen Leben einzutreten. Die fehlende  vereinsmäßige Anbindung für ein solches Engagement von Katholiken und Katho-  likinnen mußte kompensiert werden. Sie wurde kompensiert durch die neue  Anbindung an die Pfarreien und Diözesen als Sammelpunkte der verschiedenen  Tätigkeiten.  Die Bildung von Diözesankomitees und die Diskussion  über ihre Integration seit 1945  Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Untergang des Nationalsozialis-  mus mußte in Deutschland das gemeinsam ausgeübte Engagement der Katholiken  und Katholikinnen neu gestaltet werden. Einen ersten wichtigen Schritt auf diesem  Weg stellt die Gründung von sogenannten Katholikenausschüssen auf Pfarr-, De-  kanats- und Stadtebene sowie deren Einbindung auf Diözesanebene ın ein Diöze-  sankomitee dar.  Beide Einrichtungen, sowohl die Katholikenausschüsse wie die Diözesankomi-  tees, haben ihren Ursprung in spontanen Zusammenschlüssen von Katholiken und  Katholikinnen (Laien und Klerikern) im Erzbistum Köln, die vom damaligen Köl-  ner Kardinal Josef Frings gutgeheißen und gefördert wurden:  „So kam es in der Diözese Köln schon unmittelbar nach 1945 zur Überlegung, ein Diö-  zesankomitee zu bilden, ın dem alle freien Initiativen der Laienarbeit in der Diözese zusam-  mengefaßt werden sollten. Neben den katholischen Verbänden und Vereinen ım Erzbistum  Köln sollten auch die bereits 1946 gegründeten Katholikenausschüsse der Städte vertreten  sein. ... Die Bischöfe der damaligen britischen Besatzungszone sprachen sich auf ihrer Kon-  «12  ferenz im Juni 1947 für die Bildung solcher Diözesankomitees in ihren Diözesen aus.  Sehr schnell kam als weiterer, naheliegender Gedanke hinzu, daß diese Diözesan-  komitees auch im Zentralkomitee vertreten sein sollten. Tatsächlich wurden zu der  ersten Nachkriegssitzung des Zentralkomitees 1947 neben den „üblichen“ Mit-  gliedern aus den katholischen Verbänden und Einzelpersönlichkeiten aus Kirche,  Wissenschaft und Gesellschaft auch die Vertreter der — soweit vorhanden — diö-  zesanen Katholikenkomitees eingeladen. Damit war die Idee verbunden, daß das  Zentralkomitee neben den Katholikentagen als weitere Aufgabe künftig auch die  neue Form der Laienarbeit in den Diözesankomitees oder Katholikenausschüssen  auf nationaler Ebene vereinigen und koordinieren sollte, um unnötige Doppel-  aktionen und eine Aufsplitterung der Kräfte des Laienapostolats zu verhindern.  598Die Bischöte der damalıgen britischen Besatzungszone sprachen sich auf ıhrer Kon-
12terenz 1mM Junı 194 7 Hr die Bıldung solcher Diözesankomuitees 1n iıhren Diözesen aus

Sehr schnell kam als weıterer, naheliegender Gedanke hınzu, da{fß diese Dıiö6zesan-
komıitees auch 1m Zentralkomitee vertreifen se1ın sollten. Tatsächlich wurden der
ersten Nachkriegssitzung des Zentralkomitees 1947 neben den „üblichen“ Mıt-
gliedern A4US den katholischen Verbänden und Einzelpersönlichkeiten AUS Kırche,
Wissenschaft un Gesellschaft auch die Vertreter der SOWeıt vorhanden d1ı6ö-
Zzesanen Katholikenkomitees eingeladen. Damıt W AaTr dıie Idee verbunden, da das
Zentralkomuitee neben den Katholikentagen als weıtere Aufgabe künftig auch die
C6 orm der Laienarbeıit 1ın den Diözesankomuitees oder Katholikenausschüssen
auf nationaler Ebene vereinıgen un! koordinieren sollte, unnötıige Doppel-
aktiıonen un! eıne Aufsplitterung der Kräfte des Laienapostolats verhıindern.
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Allerdings entwickelte sıch dieser Integrationsakt N einem langwierigen Proze{fß VO  -
acht Jahren (1945—-1 955); 1n dem das rechte Mafiß der bischöflichen Eintlufßßnahme
auf das Zentralkomuitee SCIUNgECN wurde!?. Dafß 6S eine bischöfliche Einflufßßnahme
geben mußß, Wr allseits anerkannt, umstriıtten W ar jedoch deren Konkretisierung. Wıe
mafßgeblich mufte diese Eıinflufßnahme se1n? Was heifßt überhaupt „mafßgeblich‘ 1ın
diesem Zusammenhang? Konnte S1€e sıch auf die rechtzeıtige vorherige Unterrichtung
der Verhandlungsgegenstände des ZdK und auf die Bestätigung der vewählten Vertre-
FGr und Vertreterinnen für die Schlüsselpositionen 1m ZdK beschränken oder mufßSs(te)
S1€e mehr umtassen W1€e die explizite Zustimmung wichtigen Beschlüssen und Öffent-
lıchen Erklärungen SOWI1e die bischöfliche Entsendung der Personen 1ın die Schlüssel-
posıtıonen des ZdK oder zumındest die bischöfliche Einflufßnahme auf die Liste der
Kandidaten und Kandıidatinnen der VO ZdK wählenden Personen?

Von seıten des ZdAK 1n der Gestalt se1nes damalıgen Präsıdenten arl Furst
Löwensteıin wurde hierbei versichert, dafß nıchts Wıchtiges ohne die Zustimmung der
Bischöfe NLie  mMe werde, ohne da{fß deshalb das Zentralkomuitee einem
bischöflichen Komiuitee werden dürte Als Devıse wurde ftormuliert: „Selbständig, aber
nıe den Wıllen der Bischöfe“14 Den deutschen Bischöfen W alr dagegen wichtig,
da{fß das Zentralkomitee keine „Laienorganısation neben dem Episkopat“ werden
dürte>. Ihr Schreckgespenst War eın Zentralkomitee, das parallel ZT: Fuldaer onte-
LGILZ: die eigentliche Führung der Laien beanspruche und demzuftolge keine CI1LZSC Bın-
dung die Bischöfe (mehr) habel® eın Zentralkomitee also, das sıch als „eıne Art
La1enparlament“ verstehe und sıch AR0| „tormaldemokratischer Anschauungsweise“!7
orlentiere. Ihre Devıse WAar 6S daher oleichsam, jeder „Entwicklung eines V& hıerar-
chischer Kontrolle unabhängigen La:enkatholizismus gegenzusteuern  “18‚

Kristallisationspunkt dieser unterschiedlichen Auffassungen ber das Ausmafß
der bischöflichen Einflufß%nahme auf das ZdAK 1St die strukturell-rechtliche Charak-
terı1sıerung des ZdK als „auf Weıisung der deutschen Bischöfe vegründet“ oder „auf
Wunsch‘ derselben oder lediglich 10 Einvernehmen“ miıt ıhnen!?. Hıstorisch
vesehen 1St das ZdK jedenfalls „auf Anstofß des alten Zentralkomitees un der Ver-
bände entstanden“?9, also unabhängıg VO den deutschen Bischöfen.

Neugründung als bischöflich geLragen«e Arbeitsgemeinschaft
des Laienapostolats 952/53

Nach langen Diskussıionen 1mM Zentralkomitee selbst un mıiıt den deutschen
Bischöfen wurde schliefßlich 1951 VO bischöflicher Selite erklärt:

„Die Bischotskonterenz bejaht die Bıldung eines ‚Zentralkomitees der deutschen Katholi-
ken das ın Form eıner Arbeitsgemeinschaft die verschiedenen 1mM Apostolat der Kırche tätı-
SCH Kräfte, UOrganısationen un Werke zusammentafit. Die Eıgenart un: Eıgenständigkeıit

e 71der einzelnen Organısatıionen bleibt bestehen.
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So kommt 05 957 1n Anwesenheit des Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskon-
terenz, Kardınal Josef Frings eıner Neugründung des Zentralkomitees auf der
Basıs des tolgenden, einstiımmı1g gefafßten Beschlusses:

„Die der Versammlung 3(0) 4 19572 in Honnet erschıenenen Vertreter des Laien-
apostolates 1n den Diözesen, in den katholischen Urganısationen und Instituten honstitu-
ıeren das Zentralkomuitee der deutschen Katholiken. Sıe ertüllen damıt den VO  > der Fuldaer
Bischoftskonfterenz 1951 erteilten Auftrag, eın solches Zentralkomitee 1ın Form eıner Arbeıts-
gemeınschaft der 1mM Apostolat der Kırche stehenden Kräfte bılden.“22

[)as 1in der unmıttelbaren Folgezeıt erarbeitete Statut, das VOT der endgültigen
Beschlufsfassung 1n der Vollversammlung des Zentralkomitees VO Präsıdenten des
Zentralkomitees mıi1t dem Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonftferenz „ Wort tür
Wort durchgesprochen“ worden ist-, definiert ın $ als Selbstverständnıiıs des Zen-
tralkomuitees:

„Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken 1St der V“O:  S& der Autorıtät der Biıschöfe
geLiragene Zusammenschlu/s der ımM Latenapostolat der katholischen Kırche 1ın Deutschland
tatıgen Krätfte.“24

Alt I1a  — dieser Stelle inne un stellt die Frage ach der Verortung des C US

gegründeten Zentralkomuitees 1n dıe Koordinaten VO Autonomıie un Abhängig-
keıt, Alst sıch hıerauf keine eindeutige AÄAntwort geben. Denn die Erklärung der
Deutschen Bıschofskonferenz, da{fß S1Ce die Bildung eines Zentralkomitees bejaht‘;
spricht eher für die Interpretation eıner Art „Anerkennungsakt“ des sıch selb-
ständıg oründenden und daher tOonomen Zentralkomuitees. Die Formulierung 1mM
Neugründungsbeschlufß, da{ß dıe Konstitulerung des ZdK den VO der Deutschen
Bischofskonferenz „erteıilten Auftrag“ erfüllt, ocht dagegen deutlich 1n die ent-

DESCHNYESECLIZLE Richtung e1InNes VO der Bischofskonferenz eingerichteten bıschöf-
lıchen un: damıt VO  - ıhr abhängigen Gremiums. In diese Rıchtung weIlst auch die
Ausdrucksweise 1m Statut ber das Selbstverständnis, e1in 5 VoRN der Autorität der
Biıschöfe getragener Zusammenschlufe“ se1InN.

Was 1n diesen programmatıschen Texten (noch) nıcht eindeutig W al, vewınnt
mifßverständliche Klarheit ın den konkretisıierenden Bestimmungen des Statuts:
Hıer wırd dıe Idee jeglicher Eıgenständigkeit des Laienapostolats durch bıschöf-
lıche Abhängigkeit 1mM Keım erstickt. Das tangt schon be] den Mıtgliedsbestimmun-
C d. ach denen dıe Vertreter der Diözesen ZANT: Gruppe derer zählten, die der
damalıgen kırchlichen Verfassungsstruktur entsprechend ohl VO Diözesanbi-
schof benannt wurden, un: ach denen die durch Beschlufß der Vollversammlung
ausgewählten Eınzelpersönlichkeiten auf das Einvernehmen mMIıt dem Episkopat
angewı1esen $ Statut 1953 Noch deutlicher kommt die bischöfliche AD:
hangıgkeıt 1ın 7Wel weıteren Rechtstatsachen ZU Ausdruck: Zum eiınen Wr der
Generalassıstent des ZdK VO Episkopat entsandt un! neben dem Präsıdenten
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un: Zzwel Vızepräsiıdenten Mıtglied 1mM Präsiıdium $ 10© Statut Zum anderen
Wlr das ZdK ausdrücklich verpflichtet, „1m Eınvernehmen mıi1t den Bıschöfen der
deutschen Diözesen“ arbeiten un für die „Zusammenarbeit“ tolgende Rege-lung der Fuldaer Bıschofskonferenz gebunden:

„Der Episkopat wırd 1in der laufenden Arbeit des Zentralkomitees durch den Generalassi-
tenfen vertreien

Entscheidungen über Fragen VO  > grundsätzlicher Bedeutung sınd VO  w dem Präsıdenten
un: dem Generalassistenten der Bıschöflichen Kommuissıon 7ABRE Koordinierung der Kräfte
1m Laı1enapostolat Zzur Bestätigung vorzulegen.

Der Vorsitzende der Fuldaer Bischofskonferenz bestätigt die W.ahl des PräsıdentenWohin führt der Weg des ZdK?  und zwei Vizepräsidenten — Mitglied im Präsidium ($ 10 Statut 1953). Zum anderen  war das ZdK ausdrücklich verpflichtet, „im Einvernehmen mit den Bischöfen der  deutschen Diözesen“ zu arbeiten und für die „Zusammenarbeit“ an folgende Rege-  lung der Fuldaer Bischofskonferenz gebunden:  „Der Episkopat wird in der laufenden Arbeit des Zentralkomitees durch den Generalassi-  Stenten vertreten ...  Entscheidungen über Fragen von grundsätzlicher Bedeutung sind von dem Präsidenten  und dem Generalassistenten der Bischöflichen Kommission zur Koordinierung der Kräfte  im Laienapostolat zur Bestätigung vorzulegen.  Der Vorsitzende der Fuldaer Bischofskonferenz bestätigt die Wahl des Präsidenten ...  Der Episkopat bestellt auf Grund der Vorschläge des Geschäftsführenden Ausschusses die  Leiter und die Geschäftsführer der Sachreferate“ ($ 12 Statut 1953).  Zusammenfassend känn über den achtjährigen Neugründungsprozeß des ZdK  von 1945 bis 1953 festgehalten werden:  In ihm fokussiert sich, „was dem deutschen Katholizismus mehr oder weniger offensicht-  lich seit 1945 inhärent war: das Ringen der Laien um ein neues Selbstverständnis und — damit  eng verknüpft — um ein neues Verhältnis zwischen dem ihnen eigenen Auftrag in Kirche und  Welt und dem Eingebundensein in die hierarchische Verfaßtheit der Ekklesia, zwischen ac-  tio catholicorum und actio catholica.“25  Das Ergebnis dieses Ringens, der Neubegründungsbeschluß von 1952 und die  Statuten von 1953, ist aus der Perspektive der Laien eher ernüchternd ausgefallen.  Denn das ZdK war klar unter die Leitung der Bischöfe gestellt. Das, was Bischof  Michael Keller von Münster seinerzeit im Zusammenhang mit einem von ihm allein  und selbständig verfaßten Statutenentwurf formuliert hatte, wurde Realität: „Zu-  sammenarbeit aller im Apostolat tätigen Kräfte unter der Oberleitung der  Bischöfe“?, Auch wenn diese pointierte Formulierung in die Textebene der endgül-  tigen Statuten keinen Eingang gefunden hatte, so spiegelt sie haargenau die Hand-  lungsebene wider. Oder um es mit einer Bemerkung von Kardinal Frings im Jahr  1951 auszudrücken: „Wenn jemand das ZdK gründet, dann sind es die Bischöfe.“?7  Und man könnte sinngemäß fortführen: Wenn das ZdK etwas Wichtiges zu sagen  oder zu tun hat, dann haben die Bischöfe vorher zugestimmt.  Emanzipation zu einem bischöflich anerkannten Zusammenschluß  des Laienapostolats 1967  Auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) wurde ein neues Selbst-  verständnis der Kirche entwickelt, das auch zu einer völlig neuen Theologie des  Laienapostolats führte. Die Laien werden nicht mehr wie bisher als die von den  601Der Episkopat bestellt aut Grund der Vorschläge des Geschättsführenden Ausschusses die
Leıter und die Geschäftsführer der Sachreferate“ ($ Statut 1255}

Zusammentassend an ber den achtjährigen Neugründungsprozefß des ZdK
VO 1945 bıs 953 testgehalten werden:

In ıhm tokussiert sıch, „ Was dem deutschen Katholizismus mehr oder wenıger oftfensicht-
lıch selt 1945 inhärent W d das Rıngen der Laıen UTn eın CUuU«CS Selbstverständnis un damıt
CN verknüpft eın Verhältnis zwıschen dem iıhnen eıgenen Auftrag 1ın Kırche un:
Welt un dem Eingebundensein in die hierarchische Vertaßtheit der Ekklesia, zwıischen —_
t10 catholicorum und act1o catholica.“25

Das Ergebnis dieses Rıngens, der Neubegründungsbeschluß VO  e 957 un: die
Statuten VO 1955; 1St AaUus der Perspektive der Laıen eher ernüchternd ausgefallen.
Denn das ZdK W ar klar die Leıtung der Biıschöfe gestellt. Das, W 3as Bischof
Michael Keller VO unster selinerzeıt 1mM Zusammenhang mıi1t eiınem VO ıhm allein
un:! selbständig verfalßten Statutenentwurt tormuliert hatte, wurde Realıität: „ ZU-
sammenarbeit aller 1mM Apostolat tatıgen Kräfte der Oberleitung der
Bıschöfe“26. uch WEeNnNn diese pomtıerte Formulierung 1n die Textebene der endgül-
tıgen Statuten keinen Eıngang getunden hatte, spiegelt S1Ce haargenau die and-
lungsebene wıder. der CS mıt eıner Bemerkung VO Kardınal Frings 1m Jahr
1951 auszudrücken: „ Wenn Jjemand das ZdK yründet, ann sınd CS die Bischöfe.“27
Und INan könnte sınngemäfßs tortführen: Wenn das AdK Wiıchtiges
oder tun hat, ann haben die Bischöfe vorher zugestimmt.

Emanzıpatıon eiınem bıschöflich anerkannten Zusammenschlufß
des Laı:enapostolats 1967

Auft dem Z weıten Vatıkanıschen Konzil (  ) wurde ein Selbst-
verständnıs der Kirche entwickelt, das auch einer völlig Theologie des
Laı:enapostolats tührte. Die Laıen werden nıcht mehr W1e€e bisher als die VO den
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Klerikern bevormundenden Glieder gesehen, sondern als gleichermafßen mun-
dige Glieder des Volkes Gottes, W1e€e 6S dıe Kleriker se1It jeher beanspruchen. Dem-
entsprechend wiırd gleich Begınn des Laiendekrets „Apostolicam actuosıtatem“
erklärt: „Das Apostolat der Laıen, das 1n deren christlicher Berufung selbst se1iınen
Ursprung hat, annn 1n der Kırche nıemals tehlen“ (AA 1)

Was für ein furi0ser Auftakt! Hıer wırd bereıits ausgeSsagl, W 4S 1m Dekret och
anderen Stellen weıter ausgeführt erd Das Laienapostolat 1St nıcht mehr (wıe
trüher ANSCHOMMLE un: velehrt) VO den Klerikern als den Inhabern des geweıh-
ten Amtes, sondern direkt VO  a} Christus b7zw. VO der Vereinigung der Laıen mMI
Christus, dem Haupt  D abzuleiten un: „Teilnahme der Heilssendung der Kıirche
selbst“ (AA Z vgl auch 3

[Dieses CUuUu«C Verständnıs des Laienapostolats konnte nıcht ohne Auswirkungen auf
das 1m ZdK organısıerte Laı:enengagement 1ın Deutschland und se1ın Selbstverständnıs
bleiben. SO führte das Konzıil einer drıitten /Zäsur 1n der Geschichte des Zl dıe
bıs heute VO entscheidender Bedeutung 1St. [)as Selbstverständnıis des ZdAK ISt orund-
legend nNeX bestimmt worden. War CS 1mM vorkonziliaren Statut VO 1953 eın „VOoNn der
Autorität der Bischöfe getragener Zusammenschlufß“, wırd G 11U  e 1mM nach-
konziliaren Statut VO 1967 dem „VON der Deutschen Bischofskonferenz ATIGI>=

kannten Zusammenschlufß“. Damıt 1St SalzZ 1mM Sınn des kırchlichen Selbst-
verständnisses auf un! se1it dem /weıten Vatiıkanıschen Konzil AaUus dem bischöflich
getlragenen und damıt auch bischöflich abhängıigen Zusammenschlu der selbstän-
dıge, ezgenverantwortliche Zusammenschlu/s des Laienapostolats geworden. Insotern
1STt CS durchaus gerechtfertigt, das Jahr des Konzilsabschlusses, 1965 1n seıner Bedeu-
Lung für das ZdK als „einen Epochenschnitt * bezeichnen. Eınıige Beispiele bele-
SCH besonders augenscheimnlıch dıe CWONNCILC Mündigkeit des 7Z7dK

Erstens wurden fortan die Diözesanvertreter un: _vertreterınnen nıcht mehr
durch den jeweıligen Diözesanbischof für das ZdK benannt, sondern VO Jewel-
ligen Diözesanrat der Katholiken der VO  u der ıhm entsprechenden Einrichtung
$ Statut 1967

/ weıtens bedurften ab sotort die VO der Vollversammlung berutenen Einzel-
persönlichkeiten nıcht mehr der bischöflichen Zustimmung ( Statut

Drittens wechselte dıe Zuständigkeıt und Verantwortung für die Sachreferate VO

den Biıschötfen auf das NECU eingerichtete Generalsekretarıat des ZaK ( 11 Statut
dessen Leıter, der Generalsekretär, VO Präsidium mıt Zustimmung des

Geschäftstührenden Ausschusses un!: der Deutschen Bischofskonferenz bestellt
wurde ( Statut 1967

Viertens W ar der VO der Bischofskonferenz als ıhr Verbindungsmann entsandte
Bischöfliche Assıstent nıcht mehr Miıtglied des Präsıdiums, sondern hatte 1L11UTr och
das Recht, den Sıtzungen aller Urgane des ZdK teiılzunehmen $ Statut 967)

Fünftens die künftige Arbeit des ZaK nıcht mehr das ausdrückliche
„Einvernehmen“ miıt den Bischöten gebunden un!: Entscheidungen VO orundsätz-
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lıcher Bedeutung nıcht mehr deren „Bestätigung“ 12 Statut L955: der 1mM Sta-
LUuL 1967 ersatzlos gestrichen ISt). Datür W ar als CTE Aufgabe des ZdK die Beratungder Bıschöfe 1ın Fragen des gesellschaftlichen un: kırchlichen Lebens hinzugekom-
1HECN ( Statut

In dem 9 den Erkenntnissen des Zweıten Vatikanischen Konzıils eNTt-

sprechenden Statut wurde 1aber auch der zunehmend heftiger gewordenen Kriıtik
der unausgewOogenen Z/usammensetzung des ZdK Rechnung und dement-
sprechend als CUu«cC UOrganısationsstruktur 1n des nachkonziliaren Statuts VO
1967 testgehalten, dafs das ZdK eıne „Arbeitsgemeinschaft der Diıözesanräte der
Katholiken, der zentralen katholischen Urganısationen, der 1m La1enapostolat
tatıgen Eıinrichtungen der Deutschen Bıschotskonferenz un:! sonstiger dem Laıen-
apostolat verbundener Personen, Gruppen un Eıinrichtungen“ 1St

Durch die Eiınbeziehung der freien Inıtiatıven und der ach dem Konzıil 1ICU

gyegründeten Diözesanräte 1n das ZdAK 1St die Kepräsentatıvıtat des ZdK deutlich
erweıtert worden. Vor allem die Diözesanräte als ( ÜKa Mıtgliedssäulen 1m ZdK
brachten Z7wel entscheidende Neuerungen e1IN: die flichendeckend territorıiale
Laienvertretung als Erganzung Z tunktionalen Ebene der Verbände SOWIe die
Ablösung des jeweılıgen Diö6zesanbischofs durch den Diözesanrat der Katholi-
ken bzw. durch die ıhm entsprechende Eınrichtung als die dıie Diözesanvertreter
un: -vertreteriınnen beauftragende Instanz®?.

Die Entwicklung als trejier Zusammenschluflß des Laı1enapostolats bıs heute

Weıtere, nıcht dıe grundsätzliche Struktur betreffende, sondern den Entwicklungen
der eıt entsprechende Anpassungen des Statuts erfolgten 1mM Zug der Gemeıln-

Synode der Bıstümer 1n der Bundesrepublık Deutschland 1974, der Wıiıeder-
vereinıgung Deutschlands 990 und schliefßlich 995 durch die Einbeziehung der

geistlichen Gemeinschaften un:! Bewegungen”‘.
Nach dem derzeit yeltenden Statut VO 2001 sıch das ZdK A4US den drei

oroßen Bereichen der kırchlichen Vereıine (Verbände, Urganısatıonen, geistliche
Gemeinschaften), der Diözesanräte SOWI1e der Einzelpersönlichkeiten AUSs Wıssen-
schaft, Kıirche un! Gesellschaft in Die Vereıine entsenden 97 Delegierte,
die Diözesanräte 4 un: beide wählen 45 Eınzelpersönlichkeiten. Die
Arbeitsorgane des ZAK sind die Vollversammlung, der Hauptausschufdß, das Prä-
sıdıum, der/die Präsıdent/Präsıiıdentin SOWI1e der/die Generalsekretär/-sekretärin
mıiıt dem Generalsekretarıat, dem zahlreiche Reftferate mi1t hauptamtlıch tatıgem
Personal gehören, un! verschiedene Sach- un: Arbeıitsbereiche pastoralen, p -
lıtischen, soz1alen und anderen Fragen, deren Mitglieder ehrenamtlich tatıg sınd,
unterstutzt durch eine(n) Miıtarbeiter/Miıtarbeiterin des Generalsekretarıats,
der/die die Geschäfts- un! Protokollführung iınnehat.
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Überblickt 111l dıe strukturelle Entwicklung des ZdK se1mt dem Zweıten Vatıika-
nıschen Konzıil, sınd Z7wel Aspekte besonders hervorzuheben:

Brstens: Dıie 1mM Statut VO 1967 116  un bzw. erstmals WONNCHCEC Eıgenständigkeit
als VO den Bischöfen „anerkannter“ VO ıhnen „getragener” Zusammen-
schluf(ß des La1enapostolats wırd das ZdK nıcht mehr verlieren, sondern iın den
nachtfolgenden Statuten LLUT och detaillierter ausdrücken, begründen un 1ın seıner
grundlegenden Konsequenz benennen. So WITF d bereits 1m Statut VO 975 das
Selbstverständnıis tormulıiert, W1e€e CS auch heute och galt:

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ist der Zusammenschlu/s VO Vertre-
terınnen un! Vertretern der Diözesanräte Ul'ld der katholischen Verbände SOWIE VO nstıtu-
tiıonen des La1enapostolats und VO weıteren Persönlichkeiten aus Kırche und Gesellschaft.

(2) Es 1St das VO der Deutschen Bischofskonferenz anerkannte rgan 1m Sınne des Kon-
zılsdekrets über das Apostolat der Laıien (Nr. 26) rABEO Koordinierung der Kräfte des La1i1en-
apostolats un: ZUrFr Förderung der apostolischen Tätıigkeıit der Kırche.

(3) Die Miıtglieder des Zentralkomitees fassen ıhre Entschlüsse ın eıgener Verantwortung
un sınd dabe1 V:C) Beschlüssen anderer remıen unabhängıg“ $ Statut Z004: vgl tast
wortgleich bereıts Statut

Aufmerksamkeit verdıient 1er VOT allem der letzte Absatz, 1n dem dıe „eıgene
Verantwortung” un: „Unabhängigkeıit“ des ZakK VO anderen Gremien explizit 1NSs
Wort gefalst 1St Um S1Ee ekklesiologisch nıcht mıfß$zuverstehen, 1St darauf hınzu-
weısen, da{fß Eigenständigkeıt un! Nıcht-Gebunden-Sein keineswegs Beziehungs-
losıgkeıt der (demonstratıve) Nıchtbeachtung der kırchlichen Autorität bedeutet,
sondern durchaus auf Zusammenarbeıit mıt den Bischöfen angelegt 1St Dıie Eıgen-
verantwortun des Z7dK 1st also nıcht 1ın eiınem absoluten Sınn verstehen, bel dem
dıe Autonomıie eıner Autarkie wırd, sondern 1n einem relativen Sınn, be]l dem die
Autonomıie dıe ekklesiologisch bedingte Stellung der kiırchlichen Autorität
erkennt un: weıt W1€ möglich mıi1t ıhr kooperiert. Diese ekklesial-kooperative
Autonomıie zeıgt sıch strukturell VOT allem 1ın tolgenden Punkten: [)as VO  e der
Vollversammlung beschlossene Statut W1€e auch alle Änderungen desselben be-
dürten der Zustimmung der Deutschen Bischofskonferenz. Der VO der Oll-
versammlung gewählte Präsiıdent mufß VO der Bischofskonterenz bestätigt werden.

Die Bischofskonterenz mufß dem/der auf Vorschlag des/der Präsiıdenten/
Präsiıdentin VO Geschättsführenden Ausschufß b7zw. Hauptausschufß bestellten
Generalsekretärs/-sekretärıin zustimmen. Die Bischofskonferenz bestellt mi1t
Zustimmung des Geschäftsführenden Ausschusses bzw. Hauptausschusses eınen
Geistlichen Assıstenten, der das ZaK ın geistlichen und theologischen Fragen berät
un: den Sıtzungen der Vollversammlung, des Geschäftsführenden Ausschusses
un: des Präsıdiums mMI1t beratender Stimme teilnımmt. Die Bischofskonferenz
MU dıe Bestellung elInes Priesters ZUu Rektor bestätigen, den der Geistliche
Assıstent gemeınsam mMi1t dem Generalsekretär dem Geschättsführenden Ausschufß
vorgeschlagen hat Der Rektor sehört dem Generalsekretariat un: nımmt Ort
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in besonderer Weise die geistlichen, theologischen un pastoralen Aufgaben wahr.
Ferner nımmt ET mıiıt beratender Stimme den Sıtzungen der Vollversammlung
un des Geschäftsführenden Ausschusses teıl.

/awweitens: Pikanterweise fällt auch be] der nachkonziliaren Entwicklung auf, da{fß
W1e schon be] Inkrafttreten des das CU«C kıirchliche Gesetzbuch VO

1983 ottensichtlich eın Anlaf WAar un: 1St, Statut un Selbstverständnis den
kırchenrechtlichen Bestimmungen ANZUDASSCH. Das 1St insotern verwunderlıch, als
der eın grundlegend un vielgestaltiges Konzept des kırchlichen
Vereinsrechts eingeführt hat G 245 1. V.m 798232 GCIE)

Demnach oibt CS vier verschiedene Vereinsformen, die VOT allem ach dem Aus-
ma{ iıhrer Autonomıie 1m Hınblick autf dıe kırchliche Autorität bestimmt werden
(cE 2715 N 298—-329): treier Zusammenschlufß mı1t kırchlicher Zielsetzung
bzw. nıchtkanonischer Vereın; privat-kanonischer Vereıiın ohne Rechtsfähigkeit;

privat-kanonischer Vereıin mıiıt Rechtstähigkeit; öffentlich-kanonischer Vereın.
TDDem freien Zusammenschlufß kommt das oröfßte Ma{ß AÄutonomıie Z dem Öf-
tentlich-kanonischen Vereıiın das kleinste?2.

Von seiner Entwicklungsgeschichte her müfßte sıch das ZdK als trejer Zusammen-
schlufß ach 215 definieren. Für diese Einordnung sprechen VOT allem se1n Selbstver-
ständnıs als „Zusammenschlufß“ und „Urgan“ des La1enapostolats, die E1genständig-
elt seıner Beschlufstassung SOWI1e die durch W.ahl legitimierten Schlüsselfunktionen
1im ZakK Zu klären ware, W1e€e die bischöfliche Zustimmungsbedürttigkeit des Statuts
und seiner Änderungen, die bestätigungsbedürftige W.ahl des Präsıdenten/der Präsı-
dentıin, die Zustimmung ZUur Bestellung des Generalsekretärs/der Generalsekretärin
SOWI1e die Bestellung des Geistlichen Assıstenten und die Bestätigung ZUIT,: Bestellung
des Rektors durch die Deutsche Bischotskonferenz qualifizieren sınd Sınd diese
Elemente als treiwillige Selbstbindungen des freien Zusammens chlusses verstehen
oder weılsen S1€e 1ın die Rıchtung der Einordnung als (nıcht 11Ur kırchlicher, sondern
auch) kanonischer Verein?

Vor allem die Rollen des Geıistlichen Assıstenten und des Rektors werten Fragen
aut Wıe 1St die Beratungstunktion des Geıistlichen Assıstenten für geistliche und
theologische Fragen des ZdK 13 Statut 2001 deuten? Und W 4S beinhaltet die
Wahrnehmung der geistlichen, theologischen un: pastoralen Aufgaben 1n der Ar-
beit des Generalsekretarıiats durch den Rektor $ 15 Statut 2001)? Entspricht somıt
der „Geıistlıche Assıstent“ 1m ZaK dem „kıirchlichen Assıstenten“ 1mM öffentlich-ka-
nonıschen Vereın ( Zumuindest stımmen S1e darın übereın, da{fß deren Träger
Priester se1ın un! VO der zuständigen kırchlichen Autorität ernannt b7zw. bestellt
werden mussen SOWI1Ee ıhr umschriebenes Autfgabenfeld jeweıls offen un! tlex1bel
ausgestaltet werden annn uch für dıe Funktion des Rektors o1ibt CS Parallelen 1m
kırchlichen Vereinsrecht des @S Er könnte die Funktion eiınes „Geıistlichen era-
ters  < 1mM privat-kanonischen Vereın (c 3724 innehaben.

Denn sowohl der Rektor W1€ auch der Geistliche Berater werden VO  = eiınem DE
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Vereın freı den Priestern 1m Tätıgkeitsbereich des Vereıns gewählt un!
mussen durch die zuständıge kırchliche Autorität bestätigt werden: terner finden
sıch weder 1mM (TE och 1m Statut des ZdK konkrete Aussagen ber deren Tätıg-
keıtsteld. Die Tatsache, da{fi der Geistliche Assıstent aut den Rechtsstatus eines
öffentlich-kanonischen Vereıins weıst, der Rektor dagegen auf den eınes privat-ka-
nonıschen Vereıns, spricht allerdings eher dafür, da{fß beıide eigengeprägte Einrich-
Lungen des ZaAK sınd, dıe auf die Eigenständigkeit un Unabhängigkeıt des d als
eines freien Zusammenschlusses vemäfßs 215 zurückzuführen sınd Da Rechts-
unklarheiten den Keım ähmenden Kompetenzstreıitigkeiten 1n sıch Lragen, sollte
das ZdK eıne klare Selbsteinordnung 1m 5System des kırchlichen Vereinsrechts nıcht
mehr) auf dıie lange Bank schieben.

Die vereinsrechtliche Freiheit als abe un: Aufgabe
Das ZdK . hat 1n seıner mehr als einhundertjährigen Geschichte den Wert der
Pluralität VO Strukturen kennengelernt. Es weılß AUS seıner Auseinandersetzung
mıi1t dem kırchlichen Integralismus, welchen Wert eıne ZEWISSE Autonomıie 1n der e1-

Arbeit hat Daher wächst heute 1ın besonderer We1se dem ZdK die Aufgabe
Z mıt dafür SOTISCH, da{fß nıcht 1n talsch verstandenen Vorstellungen VO Einheit
eıne strukturelle Uniformierung der Kırche betrieben wırd, sondern da{fß auch jer
eine yesunde Pluralität erhalten bleibt.“3 Werden dıe Betrachtungen ber die (
schichte des ZaK. die derzeıtigen Diskussionen Stellungnahmen AUS dem Kreıs
des ZaK un: Amtsbesetzungen 1m ZdK mıt dieser Erfahrung verknüpftt, 1St
6S siıcherlich nıcht übertrieben, die Mahnung anzuschließen:

„Damıiıt (wieder) einer wırksamen, kompetenten und vielgestaltigen Präsenz der Kır-
che 1ın eıner sıch wesentlich verändernden Gesellschaft kommen kann, wiırd Zzu eiınen
;ohl ertorderlich se1n, da{fß das ZdAK selbst das ın der Lehre des Konzıils grundgelegte 1TICU-
Tie Selbstverständnis seıner Kırchlichkeit und selnes apostolischen Handelns rezıipliert un:
sıch ımmer selbstbewulfster als Teıl der Kırche versteht, treilich nıcht 1m Gegenüber Z
kırchlichen Autorıität, sondern 1m selbstverständlichen und partnerschaftlichen Zusammen-
arbeiten der eiınen un: gemeınsamen Sendung der Kırche. Zum anderen 1St auch die kirch-
lıche Autorität herausgefordert, hre VO Konzil definierte NEUEC Aufgabe un: Rolles
über dem FTakK erkennen und ın die Praxıs umzusetzen.“**

Im Blick auf die aktuellen Konflikte zwıischen ZdK und Deutscher Bischofskon-
terenz sınd daher dıe Bischöfe ZzuL beraten, WCI111 S$1e die eingangs angesprochene
Stellungnahme A dem ZdK als das betrachten, W 4S S1€e ist, namlıch als die eıgene
Stimme des La1enapostolats, selne Meınung 1n dem, W as das Wohl der Kırche be-
trıfft, den geistlichen Hırten un! den anderen Gläubigen 1ın der Kırche kundzutun.
Ö1e 1STt damıt Ausdruck nıcht MT des Rechts, sondern auch der Pflicht. W1e€ S1e ach

DA GAC: für jeden katholischen Christen besteht. Solange be1 solchen Stel-
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lungnahmen der Jjeweılige Verbindlichkeitsgrad einer Lehre anerkannt un: der
Respekt VOT der Lehrautorität der Kırche vewahrt 1St, besteht eın Grund, S1Ce als
theologisch defizitär oder als selbsternannte lehramtliche Äußerung diskreditie-
LE  = S1e sollte TT gemeınsamen Suche ach einem tieferen Verständnis der Wahr-
eıt ZENULZL werden.

Für die anstehende W.ahl des Präsiıdenten/der Präsiıdentin durch die Vollver-
sammlung des ZAK un:! die anschließende Bestätigung des/der Gewählten durch
die Deutsche Biıschofskonferenz 1sSt 1n Erinnerung rufen, dafl die ach dem Kon-
71] Eıgenständigkeit des ZdK nıcht (wıieder zurück) 1n eine einseıt1ge Ab-
hangıigkeit VO der Bischofskonferenz aufgelöst werden dart Soll die Balance ZW1-
schen Autonomıie un Abhängigkeit, W1€e S1e 1m Statut des ZdK testgeschrieben Ist,
gewahrt bleiben, mu{fß dem ZdK die prımäre Zuständigkeit der freien W.ahl
kommen als Ausdruck der Autonomıie, während sıch die Bıschofskonferenz mi1t der
sekundären Zuständigkeit der Bestätigung als Ausdruck der Abhängigkeıit des ZdK
VO  - der Bıschofskonferenz begnügen mu{

Dıieses sekundäre Recht beinhaltet auch die Möglichkeit der Verweıigerung, aller-
dings 11UM: AaUus rechtlich relevanten un:! nachgewiesenen Gründen. Anderntalls
kommt dem ZdK un:! dem/der Gewählten ein Rechtsanspruch auf dıie bıischöfliche
Bestätigung Z da{fß eine Verweıigerung der Bestätigung ohne rechtlich relevante
Grundlage elıne Rechtsverletzung darstellt. Desgleichen ware die utonomıe des
ZdK als elınes Urgans des eigenständıgen Laı:enapostolats 1m Sınn des Z/weıten Va
tikanıschen Konzıils verletzt, WEeNnN die Deutsche Bischofskonferenz mehr als den
Rechtsakt der Bestätigung des/der Gewählten beanspruchen sollte.

NM  GEN
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/ Vgl Maıer, Das Zentralkomitee der deutschen Katholıiken, In: Das konsoz1iative Element 1n der
Kırche Akten des AVAR Internationalen Kongresses tür Kanonisches Recht, he. Aymans (St. (D
tiıliıen 1989 531—845, 852
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Sabıne Demel

Vgl Gro{fs$mann, Katholikentage, 1: Bd 5) 9-—1 345, 1340

Vgl Maıer (A RA NI Vgl Grofßmann (A 1340
11 Hallermann, Katholikenrat, IN: LKStKR 2,398—400, 398
172 Maıer 7 M
13 Vgl azZzu Grof$mann aD OFA Raabe, Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken 19572—
1964 Katholische Laienarbeit ın Kıirche Gesellschaftt, 1N; Katholiken Protestanten 1n den Auftfbau-
jahren der Bundesrepublik, hg Sauer (Stuttgart 2000 65—88,68
14 Grofi$mann (ZA: 2)
15 Grußwort des Vorsitzenden der Fuldaer Bischotfskonferenz, Kardınal Frings, ZANT: konstitu:erenden
Sıtzung des ZdK AIl 30.4 1L932; zıtlert bei Grofß%mann 16 Vgl ebd
17 SO dıe Befürchtung VO Bischot Michael Keller 4aUusSs Münster 1mM Juni 1952 eb  <
18 Ebd 923
19 Vgl dazu dıe Diskussion 1m Geschättstührenden Ausschufß des ZdK 195Z nachgezeichnet eb  ; 100
20 So der zutreffende 1nweIls 1mM Geschättstührenden Ausschufß VO KRoesen, eb  =»

Kronenberg, Vom Zentralkomuitee FA Zentralkomıitee, 1N: Zeugn1s U: Dienst (FS Bischot Franz

Hengsbach, Bochum 152-169,157
22 Ebd 160£.
O Alle Satzungen des Z7dK stehen iın digitalisıerter Form 1MmM Archiv des ZdK in Bonn YBEG Vertfügung.

Kronenberg ZU 161 25 Grof$mann 2) 105
26 Ebd 98 P Ebd 25 Ebd 511
29 Der Generalsekretär leıtet das Generalsekretarıat. Nach dem Statut VO 1967 mu{ßte 1es noch) 1m
Zusammenwirken mıiıt dem Geistlichen Direktor“ un ($ Statut 1967 Der Geistliche Direktor wiırd
auf Vorschlag des Präsıdiums ONMn der Deutschen Bischotskonterenz bestellt ($ und 1STt. der „geistliche
und theologische Berater des Zentralkomitees“ S 11) Die Funktion des „Geistlichen Dıirektors“ wiırd
inzwıischen als „Geıistlicher Assıstent“ bezeichnet ($ 14 2 Statut und der Generalsekretär leıtet
nunmehr das Generalsekretarıat hne Bındung A eın Zusammenwirken mMi1t dem Geistlichen Assısten-
ten der dem Rektor ($ D der Geschäftsordnung des ZdK VO

Vgl Grof$mann 187
Vgl ders., Zentralkomuitee der deutschen Katholiken, 1N; Bd 10, 1431 f) 1437

52 Die Unterscheidung kanonisch-nichtkanonisch 1sSt nıcht gleichzusetzen mMuit: kirchlich-nichtkirchlich.
Kanonisch meılnt 1mM Zusammenhang des kırchlichen Vereinsrechts: Die Satzung des kırchlichen ereıns
entspricht auch) den speziellen vereinsrechtlichen Satzungs-Vorgaben des 4671983 1n den 9—3
weshalb dıe Bezeichnung „kanonisch“ SYNOLYIMN Z verstehen 1st mIıt „kirchlich DESATZt } dementspre-
en! heißt „niıchtkanonisch“, da{fß der kirchliche Vereıiın seiıne Satzung frez gestaltet, unabhängıg VO den
spezıiellen innerkırchlichen Vereinsvorschriften, da‘ der Ausdruck „nichtkanonisch“ mıt „nıchtkırch-
ıch gesatzt” und „ohne kanoniıisches Statut“ gleichbedeutend 1IST. Demnach 1STt eın treier Zusammenschlufß
MI1 kırchlicher Zielsetzung ‚W arlr eın kanonischer, wohl ber eın hırchlicher Vereıin. Die Mehrzahl der
ereiıne der katholischen Kıirche 1St organısıert, dafß S1C ach weltlichem Recht eınen vei Nın bılden und
ach kirchlichem Recht eiınen „Ireien Zusammenschlufß VO  e Katholiken und Katholikinnen MI1t kırch-
licher Zielsetzung“ (Carıtas, Frömmigkeıt und/oder Förderung der christlichen Berufung ın der Welt)
gemäis 215 darstellen, also eın kırchlicher, ber nıchtkanonischer Vereıin sind.
373 Kronenberg., Di1e katholischen Verbände 1m Wandel VO Kirche Gesellschaft, In: Gemeinde des
Herrn. 83 Deutscher Katholikentag VO September bıs 15 September 1970 1ın Trıer, he Zentral-
komıitee der deutschen Katholiken (Paderborn 52-6/,66, der diese Aussage nıcht W1€E 1er auf das
ZdK bezogen, sondern 1mM Blick auf die Verbände tormuliert hat.
34 Hallermann, Die Vereinigungen 1mM Verfassungsgefüge der lateinıschen Kırche (Paderborn 1999
482, der diese Aussagen ebentalls nicht mıt dem Fokus aut das ZAK. sondern auf die kiırchlichen ereine
getroffen hat.
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